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Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/55/L.77)] 

  55/245. Vorbereitungen für den fachlichen Vorbereitungsprozess 
und die Internationale Konferenz über Entwicklungs-
finanzierung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/196 vom 22. Dezember 1999 und 55/186 und 
55/213 vom 20. Dezember 2000, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs1 und allen anderen 
Beiträgen, die dem Vorbereitungsausschuss für die Internationale zwischenstaatliche Veran-
staltung auf hoher Ebene über Entwicklungsfinanzierung zur Behandlung auf seiner zweiten 
Tagung vorgelegt wurden, 

 mit Genugtuung über die kontinuierlichen und bedeutenden Fortschritte bei den 
Konsultationen mit den wichtigen institutionellen Interessengruppen, insbesondere der 
Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und der Welthandelsorganisation, im Hin-
blick auf ihre Mitwirkung am Vorbereitungsprozess der Veranstaltung über Entwicklungsfi-
nanzierung, 

 den Regierungen und allen sonstigen maßgeblichen Interessengruppen nahelegend, 
auch weiterhin konkrete Initiativen zu erwägen, um den Vorbereitungsprozess für die Veran-
staltung und die Veranstaltung selbst im Rahmen ihrer sachbezogenen Tagesordnung zu 
unterstützen, 

 ferner alle maßgeblichen Interessengruppen, namentlich auf regionaler Ebene, sowie 
die Zivilgesellschaft und die Privatwirtschaft zur Vertiefung der Anstrengungen ermutigend, 
die sie im Rahmen ihrer sachbezogenen Tagesordnung unternehmen, um den Vorbereitungs-
prozess für die Veranstaltung und die Veranstaltung selbst zu unterstützen, 

 unter Hinweis auf den ganzheitlichen Charakter des Vorbereitungsprozesses für die 
Veranstaltung über Entwicklungsfinanzierung und die Notwendigkeit, andere laufende Pro-
zesse zu berücksichtigen, die für die sachbezogene Tagesordnung des Vorbereitungsprozes-
ses für die Veranstaltung relevant sind, 
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 mit dem erneuten Ausdruck ihres Dankes an die Regierungen für die Unterstützung, 
die sie dem Treuhandfonds für außerplanmäßige Beiträge zu dem Vorbereitungsprozess der 
Veranstaltung über Entwicklungsfinanzierung gewährt haben, 

 1. beschließt, dass die Internationale zwischenstaatliche Veranstaltung auf hoher 
Ebene über Entwicklungsfinanzierung in Form einer internationalen Konferenz unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen auf höchster Ebene, so auch auf Gipfelebene, ab-
gehalten wird, und nimmt mit Dank das großzügige Angebot Mexikos an, diese Konferenz 
auszurichten, die den Namen "Internationale Konferenz über Entwicklungsfinanzierung" 
tragen wird, mit der Maßgabe, dass der konkrete Zeitpunkt und Ort der Konferenz während 
der dritten Tagung des Vorbereitungsausschusses für die Internationale zwischenstaatliche 
Veranstaltung auf hoher Ebene über Entwicklungsfinanzierung durch das Gastland ange-
kündigt wird; 

 2. betont, wie wichtig eine wirksame Vorbereitung der Konferenz ist und begrüßt 
die bisher unternommenen Vorbereitungstätigkeiten, namentlich den interaktiven Sachdia-
log und die Beiträge aller Interessengruppen während der zweiten Tagung des Vorberei-
tungsausschusses; 

 3. beschließt, dass der Vorbereitungsausschuss seine dritte Tagung während der ge-
samten Woche vom 2. bis 8. Mai 2001 abhalten wird und dass er im Oktober oder Novem-
ber 2001 eine weitere volle Woche lang eine wiederaufgenommene dritte Tagung abhalten 
wird; 

 4. bittet die Regierungen, dem Koordinierungssekretariat bis spätestens zum 
15. April 2001 eine kurze Beschreibung möglicher Initiativen oder Themen zu übermitteln, 
deren Behandlung dazu dienen könnte, die fachlichen Vorbereitungstätigkeiten noch stärker 
zu bündeln, im Rahmen der sachbezogenen Tagesordnung und mit der Maßgabe, dass dem 
Vorbereitungsausschuss auf seiner dritten Tagung eine Zusammenstellung dieser eingereich-
ten Unterlagen zur Verfügung stehen soll; 

 5. beschließt, dass sich der Vorbereitungsausschuss auf seiner dritten Tagung vom 
2. bis 8. Mai 2001 unter Berücksichtigung aller ihm auf seiner zweiten Tagung vorgelegten 
Beiträge und des dort abgehaltenen Dialogs sowie der genannten Zusammenstellung von 
Unterlagen und anderen sachdienlichen Beiträgen eingehender mit den Fragen befassen 
wird, die in dem vom Moderator ausgearbeiteten Arbeitspapier enthalten sind, das dazu die-
nen soll, die Erörterungen der fachlichen Vorbereitungstätigkeiten im Rahmen der 
sachbezogenen Tagesordnung stärker zu bündeln, und befürwortet in dieser Hinsicht die ak-
tive Mitwirkung aller maßgeblichen Interessengruppen an der Behandlung dieser Fragen; 

 6. beschließt außerdem, dass der Vorbereitungsausschuss auf seiner wiederaufge-
nommenen dritten Tagung im Oktober oder November 2001 einen vom Moderator erstellten 
ersten Kurzentwurf prüfen wird, in den die auf seiner dritten Tagung erzielten Fortschritte 
einfließen und in dem im Rahmen der sachbezogenen Tagesordnung alle maßgeblichen 
Beiträge berücksichtigt werden, die danach beim Vorbereitungsausschuss eingegangen sind; 

 7. ersucht das Präsidium des Vorbereitungsausschusses, Mittel und Wege zur 
Vertiefung der Anstrengungen zu erkunden, die alle maßgeblichen Interessengruppen, 
namentlich auf regionaler Ebene, sowie auch die Zivilgesellschaft und die Privatwirtschaft 
zur Unterstützung des Vorbereitungsprozesses der Veranstaltung über Entwicklungs-
finanzierung im Rahmen der sachbezogenen Tagesordnung unternehmen, und Vorschläge 
zur Behandlung und Beschlussfassung durch den Vorbereitungsausschuss vorzulegen. 

 97. Plenarsitzung 
 21. März 2001 


